
Gesetzliche Grundlagen für ElternvertreterInnen 

 

Die österreichischen Schulen werden in Österreich hauptsächlich durch zwei 

Gesetze geregelt, durch das Schulunterrichtsgesetz (SchUG)  und das 

Schulorganisationsgesetz (SchOG). 

In diesen Gesetzen sind auch die Bestimmungen über die  Schulpartnerschaft 

festgehalten. Der Elternverein als privatrechtlicher Verein und seine Aufgaben und 

Möglichkeiten sind im SchUG § 63 verankert. Die gesetzliche Elternvertretung 

(Klassen- und Schulforum, Schulgemeinschaftsausschuss) ist in vielen 

Bestimmungen maßgeblich einbezogen: 

 

Schulunterrichtsgesetz: 

 Schulbezogene Veranstaltungen 

 Unterrichtsmittel 

 Leistungsbeurteilung 

 Schul- und Hausordnung 

 Sammlung in der Schule 

 Elternverein 

 Schulpartnerschaftliche Gremien 

  Klassen- und Schulforum 

  Schulgemeinschaftsausschuss 

 Berufsbildendes Schulwesen 

 Beratung zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigten 

 Beaufsichtigung von Schülern durch Nichtlehrer 

 Kundmachung von Verordnungen 

 

Schulorganisationsgesetz: 

 Lehrpläne 

 Schulversuche 

 Führung von alternativen Pflichtgegenständen, Freigegenständen,  
 unverbindlichen Übungen und eines Förderunterrichtes sowie Teilung des  
 Unterrichtes bei einzelnen Unterrichtsgegenständen in Schülergruppen 
 
 Führung ganztägiger Schulformen 

Schulzeitgesetz:  Hier gibt der Bund für die Pflichtschulen einen gesetzlichen  
  Rahmen vor, der von den einzelnen Ländern in eigenen  
  Schulgesetzen ausgeführt wird. 

 



 

SCHULUNTERRICHTSGESETZ 

 

Schulbezogene Veranstaltungen 

 

  § 13a. (1) Veranstaltungen, die nicht Schulveranstaltungen im Sinne des § 13 sind, 

können zu schulbezogenen Veranstaltungen erklärt werden, wenn sie auf einem 

lehrplanmäßigen Unterricht aufbauen und der Erfüllung der Aufgabe der 

österreichischen Schule gemäß § 2 des Schulorganisationsgesetzes dienen und eine 

Gefährdung der Schüler weder in sittlicher noch in körperlicher Hinsicht zu 

befürchten ist. 

Die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbezogenen Veranstaltung obliegt 

der Schulbehörde. Sofern die Veranstaltung nur einzelne Schulen betrifft und wegen 

der Veranstaltung für die betreffende Klasse (Klassen) eine Teilnahme am Unterricht 

an nicht mehr als insgesamt drei Tagen im Unterrichtsjahr entfällt, kann die Erklärung 

jeweils auch durch das Klassen- bzw. Schulforum (§ 63a) bzw. den 

Schulgemeinschaftsausschuss (§ 64) erfolgen, sofern die hiefür erforderlichen Lehrer 

sich zur Durchführung bereit erklären, die Finanzierung sichergestellt ist und 

allenfalls erforderliche Zustimmungen anderer Stellen eingeholt worden sind; das 

Vorliegen der Voraussetzungen ist vom Schulleiter festzustellen. Schulbezogene 

Veranstaltungen können z.B. Wettbewerbe in Aufgabenbereichen einzelner 

Unterrichtsgegenstände oder Fahrten zu Veranstaltungen, die nicht unter § 13 fallen, 

sein. 

 

  (2) Die Teilnahme an schulbezogenen Veranstaltungen bedarf der vorhergehenden 

Anmeldung durch den Schüler. Die Teilnahme ist zu untersagen, sofern der Schüler 

die für die Teilnahme an der schulbezogenen Veranstaltung erforderlichen 

Voraussetzungen nicht erbringt oder durch die Teilnahme daran der erfolgreiche 

Abschluss der Schulstufe in Frage gestellt erscheint. Zuständig für die Annahme der 

Anmeldung und für die Untersagung ist der Schulleiter oder ein von ihm hiezu 

beauftragter Lehrer; die Untersagung hat unter Angabe des Grundes zu erfolgen. 

 

 

  (3) Schüler, die zur Teilnahme an der schulbezogenen Veranstaltung angemeldet 

sind und deren Teilnahme nicht untersagt worden ist, sind zur Teilnahme verpflichtet, 



sofern kein Grund für das Fernbleiben im Sinne der Vorschriften über das 

Fernbleiben von der Schule (§ 45) gegeben ist. Sofern die Anmeldung für eine Reihe 

von Veranstaltungen erfolgt ist, darf sich der Schüler frühestens nach der ersten 

Veranstaltung, spätestens jedoch vier Wochen vor einer weiteren abmelden. 

 

 

Unterrichtsmittel  

 

§ 14. (1) Unterrichtsmittel sind Hilfsmittel, die der Unterstützung oder der Bewältigung 

von Teilaufgaben des Unterrichtes und zur Sicherung des Unterrichtsertrages 

dienen.  

(2) Unterrichtsmittel müssen nach Inhalt und Form dem Lehrplan der betreffenden 

Schulstufe entsprechen und nach Material, Darstellung und sonstiger Ausstattung 

zweckmäßig und für die Schüler der betreffenden Schulstufe geeignet sein.  

(3) Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten kann nach den 

Erfordernissen für die Erfüllung des Lehrplanes der einzelnen Schularten durch 

Verordnung bestimmen, mit welchen Unterrichtsmitteln der Schulerhalter eine Schule 

mindestens auszustatten hat (Grundausstattung mit Unterrichtsmitteln).  

(4) Der Lehrer darf nur solche Unterrichtsmittel im Unterricht einsetzen, die nach dem 

Ergebnis seiner gewissenhaften Prüfung den Voraussetzungen nach Abs. 2 

entsprechen oder vom Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 

als für den Unterrichtsgebrauch geeignet erklärt worden sind (Abs. 5).  

(5) Auf Antrag des Urhebers, Herausgebers, Verlegers oder Herstellers hat der 

Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten ein Unterrichtsmittel als 

für den Unterrichtsgebrauch geeignet zu erklären, wenn es den Voraussetzungen 

nach Abs. 2 entspricht. Diese Eignungserklärung darf sich nicht auf Lesestoffe 

(Originaltexte der Literatur) oder auf Arbeitsmittel (Behelfe zum Schreiben, Zeichnen, 

Messen, Rechnen und für den praktischen Unterricht sowie Fachskizzen) beziehen.  

(6) Das Schulforum bzw., wo ein solches nicht eingerichtet ist, die Schulkonferenz (in 

Schulen, die in Fachabteilungen gegliedert sind, die Abteilungskonferenz) hat 

festzulegen, mit welchen Unterrichtsmitteln (ausgenommen Lesestoffe und 

Arbeitsmittel) die Schüler auszustatten sind. Der Klassenvorstand hat den Schülern 

bis zum Ende des Unterrichtsjahres die im nächsten Schuljahr erforderlichen 

Unterrichtsmittel bekanntzugeben.  



(7) Das Schulforum bzw. der Schulgemeinschaftsausschuss können Richtlinien über 

die Wiederverwendung von Schulbüchern in der Schule erstellen.  

(8) Die vorstehenden Absätze sind auf Unterrichtsmittel für den Religionsunterricht 

nicht anzuwenden.  

(9) Mit welchen Lesestoffen und Arbeitsmitteln die Schüler auszustatten sind, hat der 

Lehrer nach den Erfordernissen für die Erfüllung des Lehrplanes festzulegen, wobei 

er aus didaktischen Gründen oder zum Zweck der Arbeitsvereinfachung auch 

Richtlinien hinsichtlich der Art, Größe und Ausstattung von Arbeitsmitteln geben 

kann.  

 

 

Leistungsbeurteilung  

 

§ 18. (1) Die Beurteilung der Leistungen der Schüler in den einzelnen 

Unterrichtsgegenständen hat der Lehrer durch Feststellung der Mitarbeit der Schüler 

im Unterricht sowie durch besondere in die Unterrichtsarbeit eingeordnete mündliche, 

schriftliche und praktische oder nach anderen Arbeitsformen ausgerichtete 

Leistungsfeststellungen zu gewinnen. Maßstab für die Leistungsbeurteilung sind die 

Forderungen des Lehrplanes unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand des 

Unterrichtes.  

(2) Für die Beurteilung der Leistungen der Schüler sind folgende Beurteilungsstufen 

(Noten) zu verwenden: Sehr gut (1), Gut (2), Befriedigend (3), Genügend (4), Nicht 

genügend (5). In der 1. und 2. Schulstufe der Volksschule und der Sonderschule 

kann das Klassenforum oder das Schulforum beschließen, dass der Beurteilung der 

Leistungen durch Noten eine Leistungsbeschreibung hinzuzufügen ist.  

(3) Durch die Noten ist die Selbständigkeit der Arbeit, die Erfassung und die 

Anwendung des Lehrstoffes, die Durchführung der Aufgaben und die 

Eigenständigkeit des Schülers zu beurteilen.  

(4) Vorgetäuschte Leistungen sind nicht zu beurteilen.  

(5) Das Verhalten des Schülers in der Schule (§ 21) darf in die Leistungsbeurteilung 

nicht einbezogen werden.  

(6) Schüler, die wegen einer körperlichen Behinderung eine entsprechende Leistung 

nicht erbringen können oder durch die Leistungsfeststellung gesundheitlich gefährdet 

wären, sind entsprechend den Forderungen des Lehrplanes unter Bedachtnahme auf 



den wegen der körperlichen Behinderung bzw. gesundheitlichen Gefährdung 

erreichbaren Stand des Unterrichtserfolges zu beurteilen, soweit die Bildungs- und 

Lehraufgabe des betreffenden Unterrichtsgegenstandes grundsätzlich erreicht wird.  

(7) Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat durch 

Verordnung zu bestimmen, bei welchen Pflichtgegenständen die äußere Form der 

Arbeit einen wesentlichen Bestandteil der Leistung darstellt und bei der 

Leistungsbeurteilung mit zu berücksichtigen ist.  

(8) Bei der Beurteilung der Leistungen eines Schülers in Musikerziehung, 

Bildnerischer Erziehung und Werkerziehung (Technisches Werken, Textiles Werken) 

sowie Leibesübungen sind mangelnde Anlagen und mangelnde körperliche 

Fähigkeiten bei erwiesenem Leistungswillen zugunsten des Schülers zu 

berücksichtigen. Dieser Absatz gilt insoweit nicht, als einer der genannten 

Gegenstände für die Aufgabe einer Schulart von besonderer Bedeutung ist.  

(9) Die Leistungen von Schulpflichtigen, die gemäß § 4 Abs. 2 wegen mangelnder 

Kenntnis der Unterrichtssprache als außerordentliche Schüler aufgenommen worden 

sind, sind unter Berücksichtigung ihrer Sprachschwierigkeiten zu beurteilen.  

(10) Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat durch 

Verordnung nach den Aufgaben der einzelnen Schularten und nach der Art der 

einzelnen Unterrichtsgegenstände nähere Bestimmungen für den Aufbau und die 

Durchführung von Leistungsfeststellungen und die Beurteilung der Leistungen der 

Schüler zu erlassen.  

(11) Wenn die Leistungen von mehr als der Hälfte der Schüler bei einer schriftlichen 

oder graphischen Leistungsfeststellung mit ,,Nicht genügend'' zu beurteilen sind, so 

ist sie mit neuer Aufgabenstellung ein Mal zu wiederholen. Als Grundlage für die 

Beurteilung ist in diesem Falle jene Leistungsfeststellung heranzuziehen, bei der der 

Schüler die bessere Leistung erbracht hat.  

(12) Auf Antrag eines Schülers, dessen Muttersprache nicht die Unterrichtssprache 

der betreffenden Schule ist, hat der Schulleiter zu bestimmen, dass hinsichtlich der 

Beurteilung die Unterrichtssprache an die Stelle der lebenden Fremdsprache tritt, 

wenn eine lebende Fremdsprache als Pflichtgegenstand in der betreffenden 

Schulstufe lehrplanmäßig vorgesehen ist; der Schüler hat in seiner Muttersprache 

Leistungen nachzuweisen, die jenen eines Schülers deutscher Muttersprache im 

Pflichtgegenstand Deutsch entsprechen, allenfalls auch im Wege von 

Externistenprüfungen (§ 42), sofern die Durchführung von Prüfungen in der 



betreffenden Sprache möglich ist. Dasselbe gilt sinngemäß für die 

Pflichtgegenstände Kaufmännischer Schriftverkehr, Phonotypie, Textverarbeitung, 

Kurzschrift und Maschinschreiben. Das Jahreszeugnis ist mit einem entsprechenden 

Vermerk zu versehen. Dieser Absatz gilt nicht für Bildungsanstalten für 

Kindergartenpädagogik und für Bildungsanstalten für Sozialpädagogik.  

(13) Pflichtpraktika und Praktika außerhalb des schulischen Unterrichtes, 

verbindliche und unverbindliche Übungen sowie therapeutische und funktionelle 

Übungen sowie Kurse im Zusammenhang mit der Feststellung des 

sonderpädagogischen Förderbedarfes (§ 8 Abs. 2 und 3 des Schulpflichtgesetzes 

1985) sind nicht zu beurteilen.  

 

 

Schulordnung und Hausordnung  

 

§ 44. (1) Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat durch 

Verordnung die näheren Vorschriften über das Verhalten der Schüler in der Schule, 

bei Schulveranstaltungen (§ 13) und bei schulbezogenen Veranstaltungen (§ 13a), 

über Maßnahmen zur Sicherheit der Schüler in der Schule, bei Schulveranstaltungen 

und bei schulbezogenen Veranstaltungen sowie zur Ermöglichung eines 

ordnungsgemäßen Schulbetriebes auf Grund dieses Abschnittes und unter 

Bedachtnahme auf das Alter der Schüler, die Schulart sowie die der Schule 

obliegenden Aufgaben zu erlassen. Das Schulforum (§ 63a) bzw. der 

Schulgemeinschaftsausschuss (§ 64) kann darüber hinaus, soweit es die 

besonderen Verhältnisse erfordern, eine Hausordnung erlassen; sie ist der 

Schulbehörde erster Instanz zur Kenntnis zu bringen und durch Anschlag in der 

Schule kundzumachen. Die Hausordnung einer Privatschule darf deren besondere 

Zielsetzung nicht beeinträchtigen.  

(2) Der Vertrag über die Aufnahme in die Privatschule (§ 5 Abs. 6) kann über das 

Verhalten der Schüler in der Schule und bei Schulveranstaltungen, über Maßnahmen 

zur Sicherheit der Schüler in der Schule und bei Schulveranstaltungen sowie zur 

Ermöglichung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes Vorschriften enthalten, die 

von der gemäß Abs. 1 zu erlassenden Verordnung des Bundesministers für 

Unterricht und kulturelle Angelegenheiten abweichen oder sie ergänzen. Solche 



Ergänzungen oder Abweichungen sind der Schulbehörde erster Instanz zur Kenntnis 

zu bringen.  

 

 

Sammlungen in der Schule, Teilnahme an schulfremden Veranstaltungen,  

schulfremde Werbung  

 

§ 46. (1) Sammlungen unter den Schülern in der Schule (einschließlich der 

Einhebung von Mitgliedsbeiträgen) sind nur mit Bewilligung zulässig. Zur Erteilung 

der Bewilligung für Sammlungen, die nur unter Schülern der betreffenden Schule 

durchgeführt werden sollen, ist das Klassen- bzw. Schulforum (§ 63a) bzw. der 

Schulgemeinschaftsausschuss (§ 64), im übrigen die Schulbehörde erster Instanz –  

für allgemeinbildende Pflichtschulen die Schulbehörde zweiter Instanz - zuständig. 

Die Bewilligung darf vom Klassen- und Schulforum bzw. vom 

Schulgemeinschaftsausschuss insgesamt für höchstens zwei und von der 

Schulbehörde ebenfalls für höchstens zwei Sammlungen je Schuljahr und Klasse 

und nur dann erteilt werden, wenn sichergestellt ist, dass kein wie immer gearteter 

Druck zur Beitragsleistung ausgeübt wird, der Zweck der Sammlung erzieherisch 

wertvoll ist und mit der Schule im Zusammenhang steht. Dies gilt nicht für 

Sammlungen, die von den Schülervertretern (§ 59) aus besonderen Anlässen, wie 

Todesfälle und soziale Hilfsaktionen, beschlossen werden.  

(2) Die Teilnahme von Schülern an Veranstaltungen, die nicht Schulveranstaltungen 

(§ 13) oder schulbezogene Veranstaltungen (§ 13a) sind, darf in der Schule nur mit 

Bewilligung organisiert werden. Zur Erteilung der Bewilligung ist das Klassen- bzw. 

Schulforum bzw. der Schulgemeinschaftsausschuss zuständig. Ferner kann die 

Bewilligung durch die Schulbehörde erster Instanz erteilt werden; sofern die 

Teilnahme von Schülern mehrerer Schulen, für die verschiedene Schulbehörden in 

erster Instanz zuständig sind, organisiert werden soll, kann die Bewilligung von der 

für alle diese Schulen in Betracht kommenden gemeinsamen Schulbehörde erteilt 

werden. Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn sichergestellt ist, dass die 

Teilnahme der Schüler freiwillig und auf Grund schriftlicher Zustimmungserklärung 

der Erziehungsberechtigten erfolgt sowie eine Gefährdung der Schüler weder in 

sittlicher noch in körperlicher Hinsicht zu befürchten ist und der Zweck der 

Veranstaltung auf andere Weise nicht erreicht werden kann. Die vorstehenden 



Bestimmungen gelten nicht für die im Religionsunterricht erfolgende Organisation 

von Schülergottesdiensten sowie religiösen Übungen und Veranstaltungen (§ 2a 

Abs. 1 des Religionsunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 190/1949).  

(3) In der Schule, bei Schulveranstaltungen und bei schulbezogenen 

Veranstaltungen darf für schulfremde Zwecke nur dann geworben werden, wenn die 

Erfüllung der Aufgaben der österreichischen Schule (§ 2 des 

Schulorganisationsgesetzes) hiedurch nicht beeinträchtigt wird.  

 

 

Elternvereine  

 

§ 63. (1) Die Schulleiter haben die Errichtung und die Tätigkeit von 

Elternvereinen zu fördern, die satzungsgemäß allen Erziehungsberechtigten 

von Schülern der betreffenden Schule zugänglich sind.  

(2) Die Organe des Elternvereines können dem Schulleiter und dem 

Klassenvorstand Vorschläge, Wünsche und Beschwerden mitteilen; der 

Schulleiter hat das Vorbringen des Elternvereines zu prüfen und mit den 

Organen des Elternvereines zu besprechen.  

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 767/1996)  

(4) Die Rechte gemäß den Abs. 1 und 2 stehen nur zu, wenn an einer Schule 

nur ein Elternverein errichtet werden soll oder besteht und sich dessen 

Wirkungsbereich nur auf diese Schule bezieht; sie stehen ferner zu, wenn sich 

der Wirkungsbereich des Elternvereines auf mehrere in einem engen örtlichen 

Zusammenhang stehende Schulen oder der Wirkungsbereich des 

Elternvereines einer Volks-, Haupt- oder Sonderschule auch auf eine 

Polytechnische Schule bezieht.  

 

 

Schulpartnerschaftliche Gremien 

 
Klassen- und Schulforum  

§ 63a. (1) In den Volksschulen, Hauptschulen und Sonderschulen, die nicht nach 

dem Lehrplan der Polytechnischen Schule geführt werden, sind zur Förderung und 

Festigung der Schulgemeinschaft (§ 2) für jede Klasse ein Klassenforum und für jede 

Schule ein Schulforum einzurichten.  



(2) Dem Klassenforum obliegt die Beschlussfassung in den folgenden 

Angelegenheiten, soweit sie nur eine Klasse betreffen; dem Schulforum obliegt die 

Beschlussfassung in den Fällen der Z 1 lit. c, h und i, ferner in den folgenden 

Angelegenheiten, soweit sie mehr als eine Klasse berühren, und im Falle des 

Überganges der Zuständigkeit gemäß Abs. 7:  

1. die Entscheidung über  

a) mehrtägige Schulveranstaltungen,  

b) die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbezogenen Veranstaltung (§ 13a 

Abs. 1),  

c) die Hausordnung gemäß § 44 Abs. 1,  

d) die Bewilligung zur Durchführung von Sammlungen gemäß § 46 Abs. 1,  

e) die Bewilligung zur Organisierung der Teilnahme von Schülern an Veranstaltungen 

gemäß § 46 Abs. 2,  

f) die Durchführung von Veranstaltungen der Schulbahnberatung,  

g) die Durchführung von Veranstaltungen betreffend die Schulgesundheitspflege,  

h) die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen (§ 6 Abs. 1 und 3 lit. b des 

Schulorganisationsgesetzes),  

i) die schulautonome Festlegung von Eröffnungs- und Teilungszahlen (§ 8a Abs. 2 

des Schulorganisationsgesetzes),  

j) schulautonome Schulzeitregelungen (§ 2 Abs. 5 und 8 sowie § 3 Abs. 2 des 

Schulzeitgesetzes 1985),  

k) die Festlegung der Ausstattung der Schüler mit Unterrichtsmitteln (§ 14 Abs. 6),  

l) die Erstellung von Richtlinien über die Wiederverwendung von Schulbüchern (§ 14 

Abs. 7),  

m) die Festlegung einer alternativen Form der Beurteilung der Leistungen  

(§ 18 Abs. 2);  

2. die Beratung insbesondere über  

a) wichtige Fragen des Unterrichtes,  

b) wichtige Fragen der Erziehung,  

c) Fragen der Planung von Schulveranstaltungen, soweit diese nicht unter Z 1 lit. a 

fallen,  

d) die Termine und die Art der Durchführung von Elternsprechtagen,  

e) die Wahl von Unterrichtsmitteln,  



f) die Verwendung von der Schule zur Verwaltung übertragener Budgetmittel,  

g) Baumaßnahmen im Bereich der Schule.  

 

(3) Dem Klassenforum gehören der Klassenlehrer oder Klassenvorstand und die 

Erziehungsberechtigten der Schüler der betreffenden Klasse an. Den Vorsitz im 

Klassenforum führt der Klassenlehrer bzw. Klassenvorstand; sofern der Schulleiter 

anwesend ist, kann dieser den Vorsitz übernehmen. Sonstige Lehrer der Klasse sind 

berechtigt, mit beratender Stimme am Klassenforum teilzunehmen.  

 

(4) Das Klassenforum ist vom Klassenlehrer oder Klassenvorstand jedenfalls zu einer 

Sitzung, welche innerhalb der ersten acht Wochen jedes Schuljahres stattzufinden 

hat, einzuberufen; im Fall der Zusammenlegung oder Teilung von Klassen während 

des Unterrichtsjahres sind die Klassenforen der neu eingerichteten Klassen in 

gleicher Weise zu einer Sitzung einzuberufen, welche innerhalb von sechs Wochen 

ab dem Zeitpunkt der Klassenzusammenlegung oder -teilung stattzufinden hat. 

Ferner hat der Klassenlehrer oder Klassenvorstand das Klassenforum einzuberufen, 

sofern eine Entscheidung gemäß Abs. 2 Z 1 erforderlich ist oder eine Beratung 

gemäß Abs. 2 Z 2 zweckmäßig erscheint. Darüber hinaus ist das Klassenforum 

einzuberufen, wenn dies die Erziehungsberechtigten eines Drittels der Schüler der 

betreffenden Klasse unter gleichzeitiger Einbringung eines Antrages auf Behandlung 

einer der im Abs. 2 genannten Angelegenheiten verlangen; die Frist für die 

Einberufung beträgt eine Woche, gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem das 

Verlangen gestellt wurde. Der Klassenelternvertreter kann die Einberufung einer 

Sitzung des Klassenforums verlangen; über die Einberufung ist das Einvernehmen 

mit dem Klassenlehrer oder Klassenvorstand herzustellen. Mit jeder Einberufung ist 

die Tagesordnung zu übermitteln. Die Einberufung hat spätestens zwei Wochen vor 

der Sitzung zu erfolgen.  

 

(5) Das Klassenforum hat in der Vorschulstufe und den ersten Stufen der in Abs. 1 

genannten Schularten, ansonsten bei Bedarf, einen Klassenelternvertreter und einen 

Stellvertreter, der diesen im Verhinderungsfall zu vertreten hat, in gleicher, 

unmittelbarer und persönlicher Wahl für die Zeit bis zur nächsten Wahl zu wählen. 

Zum Klassenelternvertreter (Stellvertreter) dürfen nur Erziehungsberechtigte von 

Schülern der betreffenden Klasse gewählt werden. Gewählt ist, wer die einfache 



Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich vereinigt. Vor der Wahl hat das Klassenforum 

einen Wahlvorsitzenden aus dem Kreis der Erziehungsberechtigten der Schüler der 

betreffenden Schule in gleicher, unmittelbarer und persönlicher Wahl mit einfacher 

Mehrheit zu wählen. Besteht an der Schule ein Elternverein im Sinne des § 63, so ist 

dieser berechtigt, den Wahlvorsitzenden zu bestellen und einen Wahlvorschlag für 

die Wahl des Klassenelternvertreters (Stellvertreters) zu erstatten. Der 

Wahlvorsitzende darf nicht Kandidat für die Wahl zum Klassenelternvertreter 

(Stellvertreter) der Klasse sein, in der er den Wahlvorsitz führt. Die Funktion eines 

Klassenelternvertreters (Stellvertreters) endet durch Wahl eines neuen 

Klassenelternvertreters (Stellvertreters), Ausscheiden seines Kindes aus dem 

Klassenverband, Zusammenlegung oder Teilung der betreffenden Klasse und mit 

dem nach Ablauf eines Schuljahres zulässigen Rücktritt. Werden anlässlich der Wahl 

des Wahlvorsitzenden oder des Klassenelternvertreters (Stellvertreters) die meisten 

Stimmen für zwei oder mehr Kandidaten in gleicher Anzahl abgegeben, entscheidet 

das Los, wer Wahlvorsitzender bzw. Klassenelternvertreter bzw. Stellvertreter ist. Der 

Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat durch Verordnung 

die näheren Bestimmungen über die Durchführung der Wahl der 

Klassenelternvertreter zu erlassen.  

(6) Im Klassenforum kommt dem Klassenlehrer oder dem Klassenvorstand und den 

Erziehungsberechtigten jedes Schülers der betreffenden Klasse jeweils eine 

beschließende Stimme zu; bei der Wahl des Klassenelternvertreters (Stellvertreters) 

kommt dem Klassenlehrer bzw. Klassenvorstand keine Stimme zu. Stimmenthaltung 

ist unzulässig. Eine Übertragung der Stimme auf eine andere Person ist unzulässig 

und unwirksam.  

 

(7) Das Klassenforum ist beschlussfähig, wenn der Klassenlehrer oder 

Klassenvorstand und die Erziehungsberechtigten mindestens eines Drittels der 

Schüler anwesend sind. Die Beschlussfähigkeit ist auch bei Nichterfüllung dieser 

Anwesenheitsvoraussetzungen gegeben, sofern die Einladung ordnungsgemäß 

ergangen und seit dem vorgesehenen Beginn der Sitzung eine halbe Stunde 

vergangen ist und zumindest der Klassenlehrer oder Klassenvorstand oder der 

Schulleiter und mindestens ein Erziehungsberechtigter anwesend sind. Für einen 

Beschluss ist die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Bei 

Stimmengleichheit in den Fällen des Abs. 2 Z 1 entscheidet die Stimme des 



Klassenlehrers oder Klassenvorstandes und in den Fällen des Abs. 2 Z 2 gilt der 

Antrag als abgelehnt. Entspricht die Stimme des Klassenlehrers oder 

Klassenvorstandes nicht der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, ist der Beschluss 

auszusetzen und geht die Zuständigkeit zur Beschlussfassung auf das Schulforum 

über.  

 

(8) Dem Schulforum gehören der Schulleiter, alle Klassenlehrer oder 

Klassenvorstände und alle Klassenelternvertreter aller Klassen der betreffenden 

Schule an. Den Vorsitz im Schulforum führt der Schulleiter.  

 

(9) Das Schulforum kann beschließen, dass zur Behandlung und Beschlussfassung 

der ihm obliegenden Angelegenheiten an seiner Stelle ein Ausschuss eingesetzt 

wird. Diesem Ausschuss gehören je ein Klassenlehrer oder Klassenvorstand und je 

ein Klassenelternvertreter für jede an der betreffenden Schule geführte Schulstufe 

an. Die Klassenlehrer oder Klassenvorstände haben die Lehrervertreter und die 

Klassenelternvertreter die Elternvertreter in den Ausschuss zu entsenden. Den 

Vorsitz im Ausschuss führt der Schulleiter.  

 

(10) Das Schulforum ist vom Schulleiter jedenfalls zu einer Sitzung innerhalb der 

ersten neun Wochen jedes Schuljahres einzuberufen. Ferner ist das Schulforum 

einzuberufen, wenn dies ein Drittel seiner Mitglieder unter gleichzeitiger Einbringung 

eines Antrages auf Behandlung einer der im Abs. 2 genannten Angelegenheiten 

verlangt; die Frist für die Einberufung beträgt eine Woche, gerechnet von dem 

Zeitpunkt, zu dem das Verlangen gestellt wurde. Der Schulleiter hat auch ohne 

Verlangen auf Einberufung das Schulforum einzuberufen, sofern eine Entscheidung 

gemäß Abs. 2 Z 1 erforderlich ist oder eine Beratung gemäß Abs. 2 Z 2 zweckmäßig 

erscheint. Mit jeder Einberufung ist die Tagesordnung zu übermitteln. Die 

Einberufung hat spätestens zwei Wochen vor der Sitzung zu erfolgen, sofern nicht 

sämtliche Mitglieder einem früheren Termin zustimmen. Jedes Schuljahr hat 

mindestens eine Sitzung stattzufinden.  

 

(11) Im Schulforum und im Ausschuss kommt den ihnen angehörenden 

Klassenlehrern oder Klassenvorständen und Klassenelternvertretern jeweils eine 

beschließende Stimme zu. Stimmenthaltung ist unzulässig. Eine Übertragung der 



Stimme auf eine andere Person ist unzulässig und unwirksam. Sofern der Schulleiter 

dem Schulforum oder dem Ausschuss nicht auch als Klassenlehrer oder 

Klassenvorstand angehört, hat er keine beschließende Stimme.  

 

(12) Das Schulforum und der Ausschuss sind beschlussfähig, wenn mehr als die 

Hälfte der Mitglieder mit beschließender Stimme anwesend ist. Für einen Beschluss 

ist die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Bei 

Stimmengleichheit in den Fällen des Abs. 2 Z 1 entscheidet der Schulleiter; in den 

Fällen des Abs. 2 Z 2 gilt der Antrag als abgelehnt. Für einen Beschluss sind in den 

Fällen des Abs. 2 Z 1 lit. h bis j und m die Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln 

der Mitglieder jeweils in der Gruppe der Klassenlehrer oder Klassenvorstände 

einerseits und der Klassenelternvertreter andererseits sowie eine Mehrheit von 

mindestens zwei Dritteln der in jeder Gruppe abgegebenen Stimmen erforderlich.  

 

(13) Kann das Schulforum in den Fällen des Abs. 2 Z 1 lit. a und c bis g keine 

Entscheidung treffen, weil die Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist, hat der 

Schulleiter das Schulforum unverzüglich zu einer neuerlichen Sitzung einzuladen; 

das Schulforum ist in der neuen Sitzung jedenfalls beschlussfähig, sofern die 

Einladung ordnungsgemäß ergangen und seit dem vorgesehenen Beginn der 

Sitzung eine halbe Stunde vergangen ist und zumindest ein Klassenlehrer oder 

Klassenvorstand und mindestens ein Klassenelternvertreter anwesend sind. Dies gilt 

sinngemäß für den Ausschuss.  

 

(14) Zu den Sitzungen des Schulforums, ausgenommen Sitzungen auf Grund des § 

26a des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 302/1984, in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 329/1996, ist der Vertreter der Klassensprecher (§ 59 

Abs. 2 Z 2) mit beratender Stimme einzuladen. Sofern Tagesordnungspunkte 

Angelegenheiten betreffen, die die Beteiligung anderer Personen (z.B. andere 

Lehrer, Klassensprecher, Obmann des Elternvereines, Bildungsberater, Schularzt, 

Leiter des Schülerheimes, Schulerhalter u.a.) zweckmäßig erscheinen läßt, hat der 

Schulleiter (Klassenlehrer, Klassenvorstand) diese Personen einzuladen. Die 

Einladung von Klassensprechern ist nur zulässig, wenn dies auf Grund der 

besonderen Verhältnisse, insbesondere der Zeit der Sitzung, möglich ist. An 

Privatschulen ist in Angelegenheiten des Abs. 2 Z 1 lit. h bis j jedenfalls der 



Schulerhalter einzuladen. Den nach diesem Absatz Eingeladenen kommt beratende 

Stimme zu.  

 

(15) Über den Verlauf der Sitzungen ist eine schriftliche Aufzeichnung zu führen, die 

den jeweiligen Mitgliedern zugänglich zu machen ist.  

 

(16) Das Schulforum kann für sich, den Ausschuss und die Klassenforen bei Bedarf 

eine Geschäftsordnung beschließen. Diese ist der Schulbehörde erster Instanz zur 

Kenntnis zu bringen.  

 

(17) Der Schulleiter hat für die Durchführung der nach Abs. 2 gefassten Beschlüsse 

des Klassenforums, des Schulforums und des Ausschusses des Schulforums (Abs. 

9) zu sorgen; hält er einen derartigen Beschluss für rechtswidrig oder aus 

organisatorischen Gründen für nicht durchführbar, hat er diesen auszusetzen und die 

Weisung der Schulbehörde erster Instanz einzuholen. Sofern ein Beschluss in den 

Fällen des Abs. 2 Z 2 nicht an den Schulleiter gerichtet ist, hat er diesen Beschluss 

an die zuständige Stelle weiterzuleiten.  

 

(18) In den Angelegenheiten der Klassenforen, des Schulforums sowie des 

Ausschusses obliegt die Vertretung des Klassenlehrers oder Klassenvorstandes bei 

dessen Verhinderung einem für ihn vom Schulleiter zu bestellenden Lehrer und die 

Vertretung des Schulleiters bei dessen Verhinderung einem von ihm namhaft 

gemachten Lehrer. Bei Verhinderung eines Klassenelternvertreters ist dieser von 

seinem Stellvertreter zu vertreten. Ein Mitglied, das im Sinne des § 7 AVG befangen 

ist, gilt als verhindert. Ein Klassenlehrer (Klassenvorstand), der gleichzeitig 

Klassenelternvertreter ist, gilt in seiner Funktion als Klassenelternvertreter bei 

Sitzungen des Schulforums als verhindert. Erziehungsberechtigte, die für mehr als 

eine Klasse Klassenelternvertreter sind, dürfen in den Sitzungen des Schulforums 

diese Funktion nur bezüglich einer Klasse ausüben. Hinsichtlich der anderen zu 

vertretenden Klasse(n) gilt der Klassenelternvertreter als verhindert.  

 

 

Schulgemeinschaftsausschuss  

 



§ 64. (1) In den Polytechnischen Schulen, in den Sonderschulen, die nach dem 

Lehrplan der Polytechnischen Schule geführt werden, in den Berufsschulen und in 

den mittleren und höheren Schulen ist zur Förderung und Festigung der 

Schulgemeinschaft (§ 2) ein Schulgemeinschaftsausschuss zu bilden.  

(2) Dem Schulgemeinschaftsausschuss obliegen  

1. die Entscheidung über  

a) mehrtägige Schulveranstaltungen,  

b) die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbezogenen Veranstaltung (§ 13a 

Abs. 1),  

c) die Durchführung (einschließlich der Terminfestlegung) von Elternsprechtagen  

(§ 19 Abs. 1),  

d) die Hausordnung gemäß § 44 Abs. 1,  

e) die Bewilligung zur Durchführung von Sammlungen gemäß § 46 Abs. 1,  

f) die Bewilligung zur Organisierung der Teilnahme von Schülern an Veranstaltungen 

gemäß § 46 Abs. 2,  

g) die Durchführung von Veranstaltungen der Schulbahnberatung,  

h) die Durchführung von Veranstaltungen betreffend die Schulgesundheitspflege,  

i) Vorhaben, die der Mitgestaltung des Schullebens dienen (§ 58 Abs. 3),  

j) die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen (§ 6 Abs. 1 und 3 lit. b des 

Schulorganisationsgesetzes und § 5 Abs. 1 und 3 Z 1 des Land- und 

forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes),  

k) die schulautonome Festlegung von Eröffnungs- und Teilungszahlen (§ 8a Abs. 2 

des Schulorganisationsgesetzes und § 8a Abs. 2 des Land- und forstwirtschaftlichen  

Bundesschulgesetzes),  

l) schulautonome Schulzeitregelungen (§ 2 Abs. 5 und 8 sowie § 3 Abs. 2 des 

Schulzeitgesetzes 1985),  

m) die schulautonome Festlegung von Reihungskriterien (§ 5 Abs. 4),  

n) die Erstellung von Richtlinien über die Wiederverwendung von Schulbüchern  

(§ 14 Abs. 7);  

2. die Beratung insbesondere über  

a) wichtige Fragen des Unterrichtes,  

b) wichtige Fragen der Erziehung,  

c) Fragen der Planung von Schulveranstaltungen, soweit diese nicht unter Z 1 lit. a 

fallen,  



d) die Wahl von Unterrichtsmitteln,  

e) die Verwendung von der Schule zur Verwaltung übertragenen Budgetmitteln,  

f) Baumaßnahmen im Bereich der Schule.  

 

(3) Dem Schulgemeinschaftsausschuss gehören der Schulleiter und je drei Vertreter 

der Lehrer, der Schüler und der Erziehungsberechtigten an. An den Berufsschulen 

gehören dem Schulgemeinschaftsausschuss Vertreter der Erziehungsberechtigten 

nur dann an, wenn dies die Erziehungsberechtigten von 20 vH der Schüler oder der 

Elternverein verlangen; das Verlangen hat für ein Schuljahr Gültigkeit. Sofern 

Vertreter der Lehrer, der Schüler oder der Erziehungsberechtigten nicht oder nicht in 

der erforderlichen Zahl gewählt werden konnten, gehören dem 

Schulgemeinschaftsausschuss nur die tatsächlich gewählten Vertreter der Lehrer, 

der Schüler und der Erziehungsberechtigten an.  

 

(4) Die Vertreter der Lehrer sind von der Schulkonferenz aus dem Kreis der an der 

betreffenden Schule tätigen Lehrer innerhalb der ersten drei Monate eines jeden 

Schuljahres für die Zeit bis zur nächsten Wahl zu wählen. An lehrgangsmüßigen 

Berufsschulen sind die Lehrervertreter im September jedes Jahres zu wählen. Die 

Schulkonferenz kann beschließen, dass die Wahl der Vertreter der Lehrer für die 

Dauer von zwei Jahren erfolgt. Bei weniger als vier Lehrern (wobei der Schulleiter 

nicht mitzuzählen ist) an einer Schule ist keine Wahl durchzuführen; in diesem Fall 

gehören alle Lehrer dem Schulgemeinschaftsausschuss an. Gleichzeitig mit der 

Wahl der Vertreter der Lehrer sind drei Stellvertreter zu wählen. Die Wahl der 

Vertreter der Lehrer ist unter der Leitung des Schulleiters durchzuführen.  

 

(5) Die Vertreter der Schüler im Schulgemeinschaftsausschuss sind der 

Schulsprecher und seine zwei Stellvertreter (§ 59 Abs. 2 und 3). Die drei 

Stellvertreter werden gemäß § 59a Abs. 4 gewählt. Zu Stellvertretern sind jene 

Kandidaten gewählt, die die dritt- bis fünfthöchste Zahl an Wahlpunkten (unter 

Außerachtlassung der Zahl der Wahlpunkte des Schulsprechers) erhalten haben.  

 

(6) Die Vertreter der Erziehungsberechtigten sind von den Erziehungsberechtigten 

der Schüler der betreffenden Schule aus deren Kreis innerhalb der ersten drei 

Monate, an lehrgangsmäßigen Berufsschulen innerhalb der ersten drei Wochen 



eines jeden Lehrganges, eines jeden Schuljahres für die Zeit bis zur nächsten Wahl 

zu wählen. Gleichzeitig mit der Wahl der Vertreter der Erziehungsberechtigten sind 

drei Stellvertreter zu wählen. Besteht für die Schule ein Elternverein im Sinne des § 

63, so sind die Vertreter der Erziehungsberechtigten jedoch von diesem zu 

entsenden; hiebei dürfen nur Erziehungsberechtigte von Kindern, die die betreffende 

Schule besuchen, entsendet werden.  

 

(7) Die Wahl der Vertreter der Lehrer, der Schüler (mit Ausnahme des 

Schulsprechers und des Vertreters der Klassensprecher) und der 

Erziehungsberechtigten ist nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durchzuführen. 

Die Wahl ist geheim. Gewählt ist, wer die höchste Zahl an Wahlpunkten auf sich 

vereinigt. Bei gleicher Punktezahl entscheidet das Los. Bei Ungültigkeit der Wahl ist 

diese unverzüglich zu wiederholen.  

 

(8) Der Schulleiter hat den Schulgemeinschaftsausschuss einzuberufen, wenn dies 

ein Drittel der Mitglieder des Schulgemeinschaftsausschusses unter gleichzeitiger 

Einbringung eines Antrages auf Behandlung einer der im Abs. 2 genannten 

Angelegenheiten verlangt; die Frist für die Einberufung beträgt eine Woche, 

gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem das Verlangen gestellt wurde. Der Schulleiter 

hat auch ohne Verlangen auf Einberufung den Schulgemeinschaftsausschuss 

einzuberufen, sofern eine Entscheidung gemäß Abs. 2 Z 1 erforderlich ist oder eine 

Beratung gemäß Abs. 2 Z 2 zweckmäßig erscheint. Mit jeder Einberufung ist die 

Tagesordnung zu übermitteln. Die Einberufung hat spätestens zwei Wochen vor der 

Sitzung zu erfolgen, sofern nicht sämtliche Mitglieder einem früheren Termin 

zustimmen. Jedes Schuljahr haben mindestens zwei Sitzungen, davon die erste 

innerhalb von zwei Wochen nach der Bestellung der Lehrer-, Schüler- und 

Elternvertreter für dieses Schuljahr, stattzufinden; an Berufsschulen hat mindestens 

eine Sitzung im Schuljahr stattzufinden.  

 

(9) Den Vorsitz im Schulgemeinschaftsausschuss führt der Schulleiter.  

 

(10) Jedem Mitglied der im Schulgemeinschaftsausschuss vertretenen Gruppen 

(Lehrer, Schüler, Erziehungsberechtigte) kommt eine beschließende Stimme zu. 

Stimmenthaltung ist unzulässig. Eine Übertragung der Stimme auf eine andere 



Person ist unzulässig und unwirksam. Der Schulleiter hat keine beschließende 

Stimme.  

 

(11) Der Schulgemeinschaftsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 

der Mitglieder mit beschließender Stimme und mindestens je ein Mitglied der im 

Ausschuss vertretenen Gruppen (Lehrer, Schüler, Erziehungsberechtigte) anwesend 

sind; an lehrgangsmäßigen und saisonmäßigen Berufsschulen ist der 

Schulgemeinschaftsausschuss bei ordnungsgemäßer Einladung jedenfalls eine 

halbe Stunde nach dem ursprünglich vorgesehenen Beginn beschlussfähig. Für 

einen Beschluss ist die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. 

Bei Stimmengleichheit in den Fällen des Abs. 2 Z 1 entscheidet der Schulleiter; in 

den Fällen des Abs. 2 Z 2 gilt der Antrag als abgelehnt. Für einen Beschluss in den 

Fällen des Abs. 2 Z 1 lit. j bis m sind die Anwesenheit von mindestens je zwei Dritteln 

der Vertreter der Lehrer, der Schüler und der Erziehungsberechtigten sowie eine 

Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der in jeder Gruppe abgegebenen Stimmen 

erforderlich.  

 

 

(12) Für die Vorberatung einzelner der im Abs. 2 genannten Angelegenheiten kann 

der Schulgemeinschaftsausschuss Unterausschüsse einsetzen. Die Einsetzung 

eines Unterausschusses unterliegt den Beschlusserfordernissen des Abs. 11.  

 

(13) An allgemeinbildenden höheren Schulen mit Unter- und Oberstufe ist zu den 

Sitzungen des Schulgemeinschaftsausschusses der Vertreter der Klassensprecher 

(§ 59 Abs. 2 Z 2) mit beratender Stimme einzuladen. Sofern Tagesordnungspunkte 

Angelegenheiten betreffen, die die Beteiligung anderer Personen (z.B. andere 

Lehrer, Klassensprecher, Obmann des Elternvereines, Bildungsberater, Schularzt, 

Leiter des Schülerheimes, Schulerhalter u.a.) zweckmäßig erscheinen läßt, hat der 

Schulleiter diese Personen einzuladen; bis einschließlich zur 8. Schulstufe darf die 

Einladung eines Klassensprechers nur erfolgen, wenn dies auf Grund der 

besonderen Verhältnisse, insbesondere der Zeit der Sitzung, möglich ist. Bei 

Behandlung von Angelegenheiten der Bildungsberatung ist ein entsprechend 

befähigter Lehrer, bei der Behandlung von Angelegenheiten der 

Schulgesundheitspflege der Schularzt einzuladen. Der Schulleiter hat weiters den 



pädagogischen Leiter eines Schülerheimes einzuladen, sofern das Schülerheim 

überwiegend von Schülern der betreffenden Schule besucht wird und 

Angelegenheiten beraten werden, die die Anwesenheit dieses pädagogischen Leiters 

zweckmäßig erscheinen lassen. An Privatschulen ist in Angelegenheiten des Abs. 2 

Z 1 lit. j bis l jedenfalls der Schulerhalter einzuladen. Den nach diesem Absatz 

Eingeladenen kommt nur beratende Stimme zu.  

 

(14) Über den Verlauf der Sitzungen ist eine schriftliche Aufzeichnung zu führen, die 

den jeweiligen Mitgliedern zugänglich zu machen ist.  

 

(15) Der Schulgemeinschaftsausschuss kann bei Bedarf eine Geschäftsordnung 

beschließen. Diese ist der Schulbehörde erster Instanz zur Kenntnis zu bringen.  

 

(16) Der Schulleiter hat für die Durchführung der nach Abs. 2 Z 1 gefassten 

Beschlüsse des Schulgemeinschaftsausschusses und des Unterausschusses (Abs. 

12) zu sorgen; hält er einen derartigen Beschluss für rechtswidrig oder aus 

organisatorischen Gründen nicht durchführbar, hat er diesen auszusetzen und die 

Weisung der Schulbehörde erster Instanz einzuholen. Sofern ein Beschluss in den 

Fällen des Abs. 2 Z 2 nicht an den Schulleiter gerichtet ist, hat er diesen Beschluss 

an die zuständige Stelle weiterzuleiten.  

 

(17) Kann der Schulgemeinschaftsausschuss in den Fällen des Abs. 2 Z 1 lit. a und c 

bis i keine Entscheidung treffen, weil die Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist, hat 

der Schulleiter den Schulgemeinschaftsausschuss unverzüglich zu einer neuerlichen 

Sitzung einzuladen; der Schulgemeinschaftsausschuss ist in der neuen Sitzung 

jedenfalls beschlussfähig, sofern die Einladung ordnungsgemäß ergangen und seit 

dem vorgesehenen Beginn der Sitzung eine halbe Stunde vergangen ist und 

zumindest je ein Mitglied der im Ausschuss vertretenen Gruppen anwesend ist.  

 

(18) In den Angelegenheiten des Schulgemeinschaftsausschusses obliegt die 

Vertretung des Schulleiters bei dessen Verhinderung dem Leiterstellvertreter (§ 56 

Abs. 6) oder einem vom Schulleiter namhaft gemachten Lehrer und die Vertretung 

des Schulsprechers seinem Stellvertreter. Bei Verhinderung eines sonstigen 

Mitgliedes des Schulgemeinschaftsausschusses hat das verhinderte Mitglied aus den 



Stellvertretern der betreffenden Gruppe seinen Vertreter zu bestellen; sofern das 

verhinderte Mitglied seinen Stellvertreter nicht bestimmen kann, hat das älteste nicht 

verhinderte Mitglied der betreffenden Gruppe den Vertreter für das verhinderte 

Mitglied zu bestimmen. Ein Mitglied, das im Sinne des § 7 AVG befangen ist, gilt als 

verhindert.  

 

(19) Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat durch 

Verordnung die näheren Bestimmungen über die Durchführung der Wahl der 

Mitglieder des Schulgemeinschaftsausschusses zu erlassen.  

 

 

Berufsbildendes Schulwesen und Wirtschaftsleben  

 

§ 65. (1) Zur Pflege und Förderung der zwischen den berufsbildenden Schulen und 

dem Wirtschaftsleben notwendigen engen Verbindung können als erweiterte 

Schulgemeinschaft Formen der Zusammenarbeit von der Schulbehörde erster 

Instanz vorgesehen werden.  

(2) Als Formen der Zusammenarbeit im Sinne des Abs. 1 können an den 

Berufsschulen Schulausschüsse und an den berufsbildenden mittleren und höheren 

Schulen Kuratorien geschaffen werden, denen außer dem Schulleiter, Vertreter der 

Lehrer und der Schüler der betreffenden Schule sowie der Erziehungsberechtigten 

von Schülern dieser Schule, Vertreter des Schulerhalters, der gesetzlichen 

Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer und sonstiger 

interessierter Einrichtungen angehören.  

 

 

Beaufsichtigung von Schülern durch Nichtlehrer (-erzieher)  

 

§ 44a. Die Beaufsichtigung von Schülern in der Schule, bei Schulveranstaltungen 

oder schulbezogenen Veranstaltungen kann auch durch andere geeignete Personen 

als durch Lehrer oder Erzieher erfolgen, wenn dies  

1. zur Gewährleistung der Sicherheit für die Schüler erforderlich  

ist und  

2. im Hinblick auf die Erfüllung der Aufgaben der Schule zweckmäßig  



ist. Diese Personen (z.B. Erziehungsberechtigte) werden funktionell als 

Bundesorgane tätig.  

 

 

Beratung zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigten  

 

§ 62. (1) Lehrer und Erziehungsberechtigte haben eine möglichst enge 

Zusammenarbeit in allen Fragen der Erziehung und des Unterrichtes der Schüler zu 

pflegen. Zu diesem Zweck sind Einzelaussprachen (§ 19 Abs. 1) und gemeinsame 

Beratungen zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigten über Fragen der 

Erziehung, den Leistungsstand, den geeignetsten Bildungsweg (§ 3 Abs. 1 des 

Schulorganisationsgesetzes), die Schulgesundheitspflege und den gemeinsamen 

Unterricht von Kindern ohne und mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

durchzuführen.  

 

(2) Gemeinsame Beratungen zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigten können 

im Rahmen von Klassenelternberatungen erfolgen. Klassenelternberatungen sind 

jedenfalls in der 1. Stufe jeder Schulart (ausgenommen die Berufsschulen) sowie 

dann durchzuführen, wenn dies die Erziehungsberechtigten eines Drittels der 

Schüler der betreffenden Klasse verlangen, an Schulen, an denen Klassenforen 

eingerichtet sind (§ 63a Abs. 1), sind Klassenelternberatungen nach Möglichkeit 

gemeinsam mit Sitzungen des Klassenforums durchzuführen.  

 

(3) An ganztägigen Schulformen haben auch die Erzieher eine möglichst enge 

Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten in allen Fragen der Erziehung der 

zum Betreuungsteil angemeldeten Schüler zu pflegen. Diesem Zweck können 

Einzelaussprachen und gemeinsame Beratungen zwischen Erziehern und 

Erziehungsberechtigten dienen. 

 

 

Kundmachung von Verordnungen  

 

§ 79. (1) Wenn auf Grund dieses Bundesgesetzes zu erlassende Verordnungen sich 

nur auf einzelne Schulen beziehen, so sind sie abweichend von den sonst geltenden 



Bestimmungen über die Kundmachung solcher Verordnungen ein Monat lang bzw. 

bei kürzerer Geltungsdauer der Verordnung für diesen Zeitraum, durch Anschlag in 

der betreffenden Schule kundzumachen. Sie treten, soweit darin nicht anderes 

bestimmt ist, mit Ablauf des Tages des Anschlages in der Schule in Kraft. Die 

Schüler und die Erziehungsberechtigten sind in geeigneter Weise auf diese 

Kundmachungen hinzuweisen.  

(2) Spätestens nach Ablauf eines Monats sind die nach Abs. 1 kundgemachten 

Verordnungen bei der Schulleitung zu hinterlegen und zumindest für die Dauer ihrer 

Geltung aufzubewahren; abweichende Aufbewahrungsvorschriften werden von 

dieser Regelung nicht berührt. Auf Verlangen ist Schülern und 

Erziehungsberechtigten Einsicht zu gewähren.  

(3) Erklärungen von Veranstaltungen zu schulbezogenen Veranstaltungen gemäß § 

13a Abs. 1 sind abweichend von sonstigen Kundmachungsvorschriften durch 

Anschlag in der (den) betreffenden Schule(n) kundzumachen. Eine Kundmachung 

kann unterbleiben, wenn alle in Betracht kommenden Schüler und deren 

Erziehungsberechtigte von der Erklärung in Kenntnis gesetzt werden.  

 



SCHULORGANISATIONSGESETZ 

 

Hier wird die Schulorganisation der österr. Schulen festgelegt. 

 

 

Lehrpläne  

§ 6. (1) Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat für die 

in diesem Bundesgesetz geregelten Schulen, mit Ausnahme der in § 3 Abs. 5 Z 2 

und 3 genannten Akademien, Lehrpläne (einschließlich der Betreuungspläne für 

ganztägige Schulformen) durch Verordnung festzusetzen. Die Landesschulräte sind 

vor Erlassung solcher Verordnungen zu hören. Der Bundesminister für Unterricht und 

kulturelle Angelegenheiten hat die einzelnen Schulen zu ermächtigen, in einem 

vorzugebenden Rahmen Lehrplanbestimmungen nach den örtlichen Erfordernissen 

auf Grund dieses Bundesgesetzes zu erlassen (schulautonome 

Lehrplanbestimmungen, welche an den Akademien für Sozialarbeit die Bezeichnung 

,,Studienplan'' führen), soweit dies unter Bedachtnahme auf die Bildungsaufgabe der 

einzelnen Schularten (Schulformen, Fachrichtungen), auf deren Berechtigungen 

sowie auf die Erhaltung der Übertrittsmöglichkeiten im Rahmen derselben Schulart 

(Schulform, Fachrichtung) und der Übertrittsmöglichkeiten im Sinne des § 3 Abs. 1 

vertretbar ist. Sofern Schulen schulautonome Lehrplanbestimmungen erlassen 

haben, bei denen über die einzelne Schule hinausgehende Interessen der Schüler 

und Erziehungsberechtigten nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt worden 

sind, haben die Schulbehörden erster Instanz die schulautonomen 

Lehrplanbestimmungen im erforderlichen Ausmaß aufzuheben und erforderlichenfalls 

entsprechende zusätzliche Lehrplanbestimmungen zu erlassen. Für Berufsschulen 

können bei Bedarf die zusätzlichen Lehrplanbestimmungen statt von den einzelnen 

Schulen von den Landesschulräten erlassen werden. Der Bundesminister kann bei 

Bedarf bestimmen, dass zusätzliche Lehrplanbestimmungen statt von den einzelnen 

Schulen von den Landesschulräten zu erlassen sind; für Berufsschulen kann diese 

Ermächtigung generell, für die anderen Schularten nur in bestimmten 

Angelegenheiten erfolgen.  

(2) Die Lehrpläne haben zu enthalten:  

a) die allgemeinen Bildungsziele,  

b) die Bildungs- und Lehraufgaben der einzelnen  



Unterrichtsgegenstände und didaktische Grundsätze,  

c) den Lehrstoff,  

d) die Aufteilung des Lehrstoffes auf die einzelnen Schulstufen,  

soweit dies im Hinblick auf die Bildungsaufgabe der betreffenden  

Schulart (Schulform, Fachrichtung) sowie die  

Übertrittsmöglichkeiten erforderlich ist und  

e) die Gesamtstundenzahl und das Stundenausmaß der einzelnen  

Unterrichtsgegenstände (Stundentafel),  

f) soweit es schulautonome Lehrplanbestimmungen erfordern, sind  

Kernanliegen in den Bildungs- und Lehraufgaben oder den  

didaktischen Grundsätzen oder im Lehrstoff zu umschreiben.  

(3) Die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen obliegt an den Akademien 

für Sozialarbeit dem Ständigen Ausschuss und an den übrigen Schulen (mit 

Ausnahme der in § 3 Abs. 5 Z 2 und 3 genannten Akademien) dem Schulforum bzw. 

dem Schulgemeinschaftsausschuss. Die schulautonomen Lehrplanbestimmungen 

sind durch Anschlag an der betreffenden Schule auf die Dauer eines Monats 

kundzumachen; nach Ablauf des Monats sind sie bei der Schulleitung zu hinterlegen. 

Auf Verlangen ist Schülern und Erziehungsberechtigten, an Berufsschulen auch den 

Lehrberechtigten Einsicht zu gewähren. Schulautonome Lehrplanbestimmungen sind 

der Schulbehörde erster Instanz zur Kenntnis zu bringen. Die Schulbehörde erster 

Instanz hat die schulautonomen Lehrplanbestimmungen aufzuheben, wenn sie nicht 

der Ermächtigung (Abs. 1) entsprechen. Der Bundesminister für Unterricht und 

kulturelle Angelegenheiten hat in den Lehrplänen gemäß Abs. 1 

Lehrplanbestimmungen für die Fälle der Aufhebung von schulautonomen 

Lehrplanbestimmungen und den Fall der Nichterlassung schulautonomer 

Lehrplanbestimmungen vorzusehen.  

(4) Welche Unterrichtsgegenstände (Pflichtgegenstände, alternative 

Pflichtgegenstände, verbindliche Übungen, Freigegenstände, unverbindliche 

Übungen) in den Lehrplänen vorzusehen sind, wird im II. Hauptstück für die 

einzelnen Schularten festgesetzt. Im Lehrplan kann bestimmt werden, dass zwei 

oder mehrere der im II. Hauptstück angeführten Pflichtgegenstände als alternative 

oder als zusammengefasste Pflichtgegenstände zu führen sind. Überdies können bei 

Unterrichtsgegenständen, die eine zusammengesetzte Bezeichnung haben, die Teile 

gesondert oder in Verbindung mit anderen solchen Teilen geführt werden. Darüber 



hinaus können in den Lehrplänen auch weitere Unterrichtsgegenstände als 

Freigegenstände (auch Freigegenstände für besonders begabte und interessierte 

Schüler mit entsprechenden Anforderungen) und unverbindliche Übungen sowie ein 

Förderunterricht vorgesehen werden. Ferner kann in den Lehrplänen für Schulen für 

Berufstätige und für Akademien für Sozialarbeit die Einbeziehung von Formen des 

Fernunterrichtes insoweit vorgesehen werden, als dies zur Erleichterung des 

Besuches dieser Schulen ohne Einschränkung des Bildungszieles zweckmäßig ist. 

Weiters können auf Grund der Aufgaben der einzelnen Schularten sowie der 

österreichischen Schule (§ 2) durch schulautonome Lehrplanbestimmungen (durch 

die Studienpläne) im Rahmen der Ermächtigung (Abs. 1) zusätzlich zu den im II. 

Hauptstück genannten Unterrichtsgegenständen weitere Pflichtgegenstände und 

verbindliche Übungen festgelegt werden.  

(4a) Betreuungspläne sind für die gegenstandsbezogene und individuelle Lernzeit 

ganztägiger Schulformen festzusetzen. Hiebei ist festzulegen, dass die Lernzeit der 

Festigung und Förderung der Unterrichtsarbeit im Unterrichtsteil, nicht jedoch der 

Erarbeitung neuer Lehrinhalte zu dienen hat. Die gegenstandsbezogene Lernzeit hat 

wöchentlich zwei bis vier Stunden zu umfassen.  

(5) Bei der Erlassung der Lehrpläne für den Religionsunterricht ist auf das 

Religionsunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 190/1949, in seiner jeweils geltenden Fassung 

Bedacht zu nehmen.  

 

 

Schulversuche  

§ 7. (1) Soweit dem Bund die Vollziehung auf dem Gebiet des Schulwesens 

zukommt, kann der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 

oder mit dessen Zustimmung der Landesschulrat (Kollegium) zur Erprobung 

besonderer pädagogischer oder schulorganisatorischer Maßnahmen abweichend 

von den Bestimmungen des II. Hauptstückes Schulversuche an öffentlichen Schulen 

durchführen. Hiezu zählen auch Schulversuche zur Entwicklung neuer 

Lehrplaninhalte sowie zur Verbesserung didaktischer und methodischer 

Arbeitsformen (insbesondere sozialer Arbeitsformen) an einzelnen Schularten.  

(2) Als Grundlage für Schulversuche sind Schulversuchspläne aufzustellen, die das 

Ziel der einzelnen Schulversuche, die Einzelheiten ihrer Durchführung und ihre 

Dauer festlegen. Die Schulversuchspläne sind in den Schulen, an denen sie 



durchgeführt werden, durch Anschlag während eines Monats kundzumachen und 

anschließend bei den betreffenden Schulleitungen zu hinterlegen; auf Verlangen ist 

Schülern und Erziehungsberechtigten Einsicht zu gewähren.  

(3) Soweit bei der Durchführung von Schulversuchen an öffentlichen Pflichtschulen 

deren äußere Organisation berührt wird, bedarf es einer vorherigen Vereinbarung 

zwischen dem Bund und dem betreffenden Bundesland.  

(4) An Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht bedarf ein vom Schulerhalter 

beabsichtigter Schulversuch der Bewilligung des Bundesministers für Unterricht und 

kulturelle Angelegenheiten, um die im Wege des Landesschulrates anzusuchen ist. 

Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Bestimmungen des Abs. 1 erfüllt werden, ein 

Schulversuchsplan gemäß Abs. 2 vorliegt und der im Abs. 7 angeführte Hundertsatz 

nicht überschritten wird. Die Bewilligung umfasst auch die Genehmigung des 

Schulversuchsplanes.  

(5) Vor der Einführung eines Schulversuches an einer Schule ist das Schulforum 

bzw. der Schulgemeinschaftsausschuss zu hören.  

(5a) Schulversuche dürfen an einer Schule nur eingerichtet werden, wenn die 

Erziehungsberechtigten von mindestens zwei Dritteln der Schüler und mindestens 

zwei Drittel der Lehrer der betreffenden Schule dem Schulversuch zustimmen. Ist ein 

Schulversuch nur für einzelne Klassen einer Schule geplant, darf ein derartiger 

Schulversuch nur eingerichtet werden, wenn die Erziehungsberechtigten von 

mindestens zwei Dritteln der Schüler, welche diese Klasse voraussichtlich besuchen 

werden, und mindestens zwei Drittel der Lehrer, welche in dieser Klasse 

voraussichtlich unterrichten werden, zustimmen; diese Zustimmung gilt auch für eine 

Fortsetzung des Schulversuches in den aufsteigenden Klassen. An Berufsschulen 

tritt an die Stelle der erforderlichen Zustimmung der Erziehungsberechtigten die 

entsprechende Zustimmung der Schüler. Dieser Absatz gilt nicht für Schulversuche 

zur Erprobung neuer Fachrichtungen an berufsbildenden Schulen und für 

Schulversuche an Akademien.  

(6) Die Schulversuche sind von der Schulbehörde erster Instanz, bei 

allgemeinbildenden Pflichtschulen von der Schulbehörde zweiter Instanz, zu 

betreuen, zu kontrollieren und auszuwerten, wobei Einrichtungen der Lehreraus- und 

-fortbildung herangezogen werden können. Hiebei kommt gemäß § 9 des Artikels II 

der 4. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 234/1971, für den betreffenden 

Bereich geschaffenen Einrichtungen zur Schulentwicklung beratende Tätigkeit zu.  



(7) Die Anzahl der Klassen an öffentlichen Schulen, an denen Schulversuche 

durchgeführt werden, darf 5 vH der Anzahl der Klassen an öffentlichen Schulen im 

Bundesgebiet, soweit es sich aber um Pflichtschulklassen handelt, 5 vH der Anzahl 

der Klassen an öffentlichen Pflichtschulen im jeweiligen Bundesland nicht 

übersteigen. Gleiches gilt sinngemäß für Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht.  

 

 

 

Führung von alternativen Pflichtgegenständen, Freigegenständen, 
unverbindlichen Übungen und eines Förderunterrichtes sowie Teilung des 
Unterrichtes bei einzelnen Unterrichtsgegenständen in Schülergruppen 
 

  § 8a. (1) Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat für 

die öffentlichen Schulen unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Sicherheit 

und der Pädagogik sowie auf die personellen und räumlichen Möglichkeiten durch 

Verordnung zu bestimmen, 

 

   a) bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein alternativer Pflichtgegenstand zu 

führen ist, 

   b) bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein Freigegenstand oder eine 

unverbindliche Übung zu führen und beim Unterschreiten 

      welcher Mindestzahl von teilnehmenden Schülern ein solcher 

      Unterrichtsgegenstand ab dem Ende des laufenden 

      Beurteilungsabschnittes nicht mehr weiterzuführen ist, 

   c) bei welcher Mindestzahl von Schülern ein Förderunterricht abzuhalten ist, 

   d) unter welchen Voraussetzungen bestimmte Unterrichtsgegenstände in 

Schülergruppen zu teilen sind, 

   e) unter welchen Voraussetzungen in leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen 

Schülergruppen im Hinblick auf die Leistungsgruppen zu führen sind und 

   f) bei welcher Mindestzahl von zum Betreuungsteil angemeldeten Schülern an 

ganztägigen Schulformen Gruppen zu bilden sind. Sofern die Zahl der Schüler die für 

die Führung von Unterrichtsveranstaltungen erforderliche Mindestzahl an Schülern in 

einer Klasse zu gering ist, können Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer 

Schulen zur Erreichung der Mindestzahl zusammengefasst werden. 

 



  (2) Wenn den Schulbehörden erster Instanz für die Schulen ihres Aufsichts-

bereiches ein Rahmen für die einsetzbaren Lehrerwochenstunden zur Verfügung 

gestellt wurde, obliegt die Erlassung von Verordnungen im Sinne des Abs. 1 der 

Schulbehörde erster Instanz, soweit keine verordnungsmäßige Regelung durch den 

Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten erfolgt ist (regionale 

Festlegung von Eröffnungs- und Teilungszahlen). Wenn ein Rahmen für die 

einsetzbaren Lehrerwochenstunden der einzelnen Schule zur Verfügung gestellt 

wurde, obliegt die Regelung im Sinne des Abs. 1 dem 

Schulgemeinschaftsausschuss, soweit keine verordnungsmäßige Regelung durch 

die Schulbehörde erster Instanz oder den Bundesminister für Unterricht und kulturelle 

Angelegenheiten erfolgt ist (schulautonome Festlegung von Eröffnungs- und 

Teilungszahlen). 

  (3) (Grundsatzbestimmung) Anstelle der Abs. 1 und 2 hat die Ausführungs-

gesetzgebung hinsichtlich der öffentlichen Pflichtschulen, die keine Übungsschulen 

sind, die in Abs. 1 lit. a bis f genannten Bestimmungen zu erlassen. Hiebei hat sich 

die Ausführungsgesetzgebung an den für die Erstellung der Stellenpläne (Art. IV 

Abs. 2 des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 215/1962) vorgegebenen 

Grundsätzen zu orientieren. Die diesbezüglichen Regelungen können an durch die 

Ausführungsgesetzgebung zu bestimmenden Behörden oder an die Schulen 

übertragen werden. Sofern eine Übertragung an die Schulen erfolgt, ist die 

Zuständigkeit zur Regelung dem Schulforum oder dem 

Schulgemeinschaftsausschuss zu übertragen. 

 

 

Führung ganztägiger Schulformen  

 

§ 8d. (1) Ganztägige Schulformen sind in einen Unterrichtsteil und einen 

Betreuungsteil gegliedert. Diese können in getrennter oder verschränkter Abfolge 

geführt werden. Für die Führung einer Klasse mit verschränkter Abfolge des 

Unterrichts- und des Betreuungsteiles ist erforderlich, dass alle Schüler einer Klasse 

am Betreuungsteil während der ganzen Woche angemeldet sind sowie dass die 

Erziehungsberechtigten von mindestens zwei Dritteln der betroffenen Schüler und 

mindestens zwei Drittel der betroffenen Lehrer zustimmen; in allen übrigen Fällen 

sind der Unterrichts- und Betreuungsteil getrennt zu führen. Bei getrennter Abfolge 



dürfen die Schüler für den Betreuungsteil in klassenübergreifenden Gruppen 

zusammengefasst werden; der Betreuungsteil darf auch an einzelnen Nachmittagen 

der Woche in Anspruch genommen werden.  

(2) Die Festlegung der Standorte öffentlicher ganztägiger Schulformen erfolgt unter 

Bedachtnahme auf den Bedarf durch die Schulbehörde erster Instanz (durch das 

Kollegium des Landesschulrates, bei Zentrallehranstalten und Übungsschulen an 

Pädagogischen Akademien durch den Bundesminister für Unterricht und kulturelle 

Angelegenheiten), wenn die personellen und räumlichen Voraussetzungen gegeben 

sind. Vor dieser Festlegung ist das Schulforum bzw. der 

Schulgemeinschaftsausschuss der betreffenden Schule, an Pädagogischen 

Akademien das Kuratorium zu hören.  

(3) (Grundsatzbestimmung) Für die öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen, 

die keine Übungsschulen sind, gilt Abs. 1 als Grundsatzbestimmung. Die Festlegung 

der Standorte ganztägiger Schulformen an öffentlichen allgemeinbildenden 

Pflichtschulen (mit Ausnahme der Übungsschulen) erfolgt auf Grund der Vorschriften 

über die Schulerhaltung.  

 

 



SCHULZEITGESETZ 

 

Schuljahr  

§ 2. (1) Das Schuljahr beginnt in den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich 

und Wien am ersten Montag, in den Bundesländern Kärnten, Oberösterreich, 

Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg am zweiten Montag im September und 

dauert bis zum Beginn des nächsten Schuljahres.  

(2) Das Schuljahr besteht aus dem Unterrichtsjahr (Z 1) und den Hauptferien (Z 2).  

1. Das Unterrichtsjahr umfasst  

a) das erste Semester, welches mit dem Schuljahr beginnt und mit dem Anfang der 

Semesterferien endet;  

b) die Semesterferien in der Dauer einer Woche, welche in den Bundesländern 

Niederösterreich und Wien am ersten Montag im Februar, in den Bundesländern 

Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg am zweiten Montag im Februar  

und in den Bundesländern Oberösterreich und Steiermark am dritten Montag im 

Februar beginnen;  

c) das zweite Semester, welches an dem den Semesterferien folgenden Montag 

beginnt und mit dem Beginn der Hauptferien endet; für die letzte Stufe von Schulen, 

in welchen Reife-, Diplom-, Befähigungs- oder Abschlussprüfungen vorgesehen  

sind, endet das zweite Semester mit dem Tag vor dem Beginn der Klausurprüfung.  

2. Die Hauptferien beginnen in den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich und 

Wien an dem Samstag, der frühestens auf den 28. Juni und spätestens auf den 4. 

Juli fällt, in den Bundesländern Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark,  

Tirol und Vorarlberg an dem Samstag, der frühestens auf den 5. Juli und spätestens 

auf den 11. Juli fällt; sie enden mit dem Beginn des nächsten Schuljahres.  

(2a) Abweichend von Abs. 2 Z 1 lit. b kann der Bundesminister für Unterricht und 

kulturelle Angelegenheiten, wenn der Landesschulrat und das Land aus 

fremdenverkehrspolitischen Gründen gleichlautende Anträge stellen, durch 

Verordnung den Beginn der Semesterferien um eine Woche verlegen, sofern 

verkehrspolitische Gründe oder überregionale Interessen nicht entgegenstehen. Eine 

solche Verordnung ist vor Beginn des Kalenderjahres zu erlassen, das den 

Semesterferien vorangeht.  

(3) Alle Tage des Unterrichtsjahres, die nicht nach den folgenden Bestimmungen 

schulfrei sind, sind Schultage.  



(4) Schulfrei sind die folgenden Tage des Unterrichtsjahres:  

1. die Sonntage und gesetzlichen Feiertage, der Allerseelentag, in jedem 

Bundesland der Festtag des Landespatrons sowie der Landesfeiertag, wenn ein 

solcher in dem betreffenden Bundesland arbeitsfrei begangen wird;  

2. die Tage vom 24. Dezember bis einschließlich 6. Jänner (Weihnachtsferien); der 

23. Dezember, sofern er auf einen Montag fällt; überdies können der 23. Dezember 

sowie der 7. Jänner, wenn es für einzelne Schulen aus Gründen der Ab- oder 

Anreise der Schüler zweckmäßig ist, von der Schulbehörde erster Instanz durch 

Verordnung schulfrei erklärt werden;  

3. der einem gemäß Z 1 oder 2 schulfreien Freitag unmittelbar folgende Samstag;  

4. die Tage vom Montag bis einschließlich Samstag der Semesterferien (Abs. 2);  

5. die Tage vom Samstag vor dem Palmsonntag bis einschließlich Dienstag nach 

Ostern (Osterferien);  

6. die Tage vom Samstag vor bis einschließlich Dienstag nach Pfingsten 

(Pfingstferien).  

(5) Aus Anlässen des schulischen oder sonstigen öffentlichen Lebens kann das 

Klassen- oder Schulforum bzw. der Schulgemeinschaftsausschuss höchstens fünf 

Tage in jedem Unterrichtsjahr schulfrei erklären. Ferner kann die Schulbehörde 

erster Instanz zur Abhaltung von Wiederholungsprüfungen uä. die ersten beiden 

Tage des Unterrichtsjahres und in besonderen Fällen des schulischen oder 

sonstigen öffentlichen Lebens einen weiteren Tag durch Verordnung schulfrei 

erklären. Eine Freigabe durch die Schulbehörde aus dem Grund, dass ein Schultag 

zwischen unterrichtsfreie Tage fällt, ist nicht zulässig. (6) Wenn die für die 

Durchführung von kommissionellen Prüfungen notwendige Anzahl von 

aufeinanderfolgenden Schultagen in der in Betracht kommenden Zeit des 

Unterrichtsjahres nicht zur Verfügung steht oder die Durchführung solcher Prüfungen 

den Unterrichtsbetrieb wesentlich erschwert, können diese Prüfungen auch an sonst 

schulfreien Tagen - ausgenommen die in Abs. 4 Z 1 genannten Tage, der 24. und 

der 31. Dezember und die letzten drei Tage der Karwoche - abgehalten werden. (7) 

Bei Unbenützbarkeit des Schulgebäudes, in Katastrophenfällen und aus sonstigen 

zwingenden oder aus im öffentlichen Interesse gelegenen Gründen kann die 

Schulbehörde erster Instanz höchstens drei Tage, der Bundesminister für Unterricht 

und kulturelle Angelegenheiten darüber hinaus die unumgänglich notwendige Zeit 

durch Verordnung schulfrei erklären. Hiebei ist zu verordnen, dass die über sechs 



hinausgehenden schulfreien Tage durch Verringerung der in den Abs. 2, 4, 5, 8 und 

9 vorgesehenen schulfreien Tage - ausgenommen die im Abs. 4 Z 1 genannten 

Tage, der 24. und 31. Dezember und die letzten drei Tage der Karwoche - 

einzubringen sind, wobei die ersten sechs Tage in die Einbringung einbezogen 

werden können; die Hauptferien dürfen jedoch zu diesem Zweck um nicht mehr als 

zwei Wochen verkürzt werden. Ist die Zahl der schulfrei erklärten Tage sechs oder 

weniger, so kann die nach dem ersten Satz dieses Absatzes zuständige Behörde 

eine derartige Verfügung treffen.  

(8) Das Klassen- oder Schulforum bzw. der Schulgemeinschaftsausschuss kann auf 

Grund regionaler Erfordernisse den Samstag für die gesamte Schule, einzelne 

Schulstufen oder einzelne Klassen schulfrei erklären.  
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